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I. EINFÜHRUNG 

 
Die Kommission hat am 10. Januar 2017 ihren Vorschlag zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG 

über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der 

Arbeit vorgelegt. Der Vorschlag stützt sich auf Artikel 153 Absatz 2 AEUV. 

 
Die vorgeschlagene Überarbeitung betrifft insbesondere die Anhänge I und III der Richtlinie 

2004/37/EG. Sie folgt auf einen früheren Kommissionsvorschlag, der bereits 13 karzinogene Stoffe 

betraf. Mit dem vorliegenden Vorschlag werden neue Expositionsgrenzwerte mit dem Hinweis 

"Haut" für fünf weitere Karzinogene in Anhang III aufgenommen, ferner wird der Hinweis "Haut" 

unabhängig von Grenzwerten für zwei weitere Karzinogene aufgenommen, sodass der Vorschlag 

insgesamt sieben Karzinogene zum Gegenstand hat. In Anhang I wird eine Bestimmung über 

Arbeiten eingefügt, bei denen Exposition gegenüber Ölen besteht, die zuvor in 

Verbrennungsmotoren zur Schmierung und Kühlung der beweglichen Teile des Motors verwendet 

wurden. 
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Die Kommission hat eine zweistufige Anhörung der Sozialpartner auf europäischer Ebene gemäß 
Artikel 154 AEUV durchgeführt. Im Anschluss daran hat sie die dreigliedrige Arbeitsgruppe 
"Chemische Stoffe am Arbeitsplatz" (WPC), die Teil des dreigliedrigen Beratenden Ausschusses 
für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz (ACSH) ist, konsultiert, wobei die Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Beratung durch den Wissenschaftlichen Ausschuss für Grenzwerte 
berufsbedingter Exposition gegenüber chemischen Arbeitsstoffen (SCOEL) berücksichtigt wurden. 
 
Die festgelegten Grenzwerte beruhen auf einer Analyse der wirtschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Auswirkungen der verschiedenen strategischen Optionen für jeden einzelnen 
chemischen Arbeitsstoff und auf den Kriterien wissenschaftlicher Beratung durch den SCOEL, 
Wirksamkeit, Effizienz und Kohärenz. Die Grenzwerte fanden auch im ACSH Zustimmung. Die 
Kommission wird voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres ein weiteres Paket mit Vorschlägen 
für Grenzwerte vorlegen. 
 
Da Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe a des 
Vertrags die Rechtsgrundlage bildet, muss der Rat im Rahmen des ordentlichen 
Gesetzgebungsverfahrens mit dem Europäischen Parlament mit qualifizierter Mehrheit beschließen. 
 
Das Europäische Parlament hat seine Stellungnahme noch nicht abgegeben. 
 
Der Ausschuss der Regionen hat am 31. Januar 2017 beschlossen, keine Stellungnahme abzugeben. 
 
Der Europäische Wirtschafts- und Sozialausschuss hat seine Stellungnahme noch nicht abgegeben. 
 
II. DIE BERATUNGEN DES RATES 
 
Die Gruppe "Sozialfragen" hat unter maltesischem Vorsitz im Februar 2017 mit der Prüfung des 
Vorschlags begonnen. Zu Beginn der Beratungen über den Vorschlag wurden die zugehörige 
Folgenabschätzung1 und die Antworten auf den an die Mitgliedstaaten verteilten Fragenkatalog 
geprüft. Die Delegationen brachten angesichts der Bedeutung des Themas den Willen zum 
Ausdruck, die Beratungen so rasch wie möglich voranzubringen. Sie äußerten breite Zustimmung 
zu der Änderung der Liste der Karzinogene und Mutagene, da dadurch ein besserer Schutz der 
Arbeitnehmer bewirkt wird. Auf der Grundlage dieser breiten Zustimmung gelang es dem 
maltesischen Vorsitz, die fachlichen Beratung innerhalb von vier Sitzungen zum Abschluss zu 
bringen. 

                                                 
1 Der Vorschlag und die zugehörige Folgenabschätzung sind in den Dokumenten 5251/17 + 

ADD 1 bis ADD 3 enthalten. 
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Bei der Prüfung des Wortlauts stand hauptsächlich die nähere Präzisierung der Erwägungsgründe 

im Mittelpunkt. Der maltesische Vorsitz hat die allgemeinen Erwägungsgründe an diejenigen 

angepasst, die bereits in der allgemeinen Ausrichtung zu der ersten Gruppe von Karzinogenen2 

vereinbart worden waren, und hat bei den speziell auf die Substanzen bezogenen 

Erwägungsgründen den von den Delegationen vorgebrachten Bedenken und Vorschlägen Rechnung 

getragen. 

 

Der Vorsitz hat vorgeschlagen, im Anhang die von der Kommission vorgeschlagenen Grenzwerte3 

beizubehalten und die Definition eines Stoffes (polyzyklische aromatische 

Kohlenwasserstoffgemische – PAK) präziser zu fassen. Einige Delegationen teilten mit, dass sie es 

vorgezogen hätten, wenn der Kommissionsvorschlag mehr Stoffe abgedeckt hätte. 

 

Das Vereinigte Königreich erhält seinen allgemeinen Vorbehalt und seinen Parlamentsvorbehalt 

aufrecht. 

 

In der letzten Sitzung der Gruppe und bei der informellen Konsultation zeichnete sich breite 

Unterstützung für den Kompromissvorschlag des Vorsitzes ab, der einen ausgewogenen 

Kompromiss bietet. Der endgültige Textentwurf ist in der Anlage zu diesem Bericht enthalten. 

 

III. FAZIT 

 

Der Ausschuss der Ständigen Vertreter wird ersucht, den in der Anlage zu diesem Bericht 

wiedergegebenen Textentwurf zu billigen und ihn dem Rat (Beschäftigung, Sozialpolitik, 

Gesundheit und Verbraucherschutz) vorzulegen, damit dieser auf der Tagung vom 15. Juni 2017 

eine allgemeine Ausrichtung festlegen kann. 

 

_____________________ 

 

                                                 
2 Dok. 13324/16. 
3 Dok. COM(2017) 11 final, Vorschlag für eine RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN 

PARLAMENTS UND DES RATES zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den 
Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 
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ANLAGE 

2017/0004 (COD) 

 

Vorschlag für eine 

 

RICHTLINIE DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES 

 

zur Änderung der Richtlinie 2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen 

Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit 

 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

 

DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION – 

 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 153 Absatz 2 Buchstabe b in Verbindung mit Artikel 153 Absatz 1 Buchstabe a, 

 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 

 

nach Zuleitung des Entwurfs des Gesetzgebungsakts an die nationalen Parlamente, 

 

nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses4, 

 

nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen5, 

 

gemäß dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren6, 

                                                 
4 ABl. C... vom..., S… 
5 ABl. C... vom..., S… 
6 Standpunkt des Europäischen Parlaments vom … [(ABl. …)] [(noch nicht im Amtsblatt 

veröffentlicht)] und Beschluss des Rates vom …. 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

 

(1) Die Richtlinie 2004/37/EG dient dem Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer 

Gesundheit und Sicherheit durch die Exposition gegenüber Karzinogenen und Mutagenen 

am Arbeitsplatz. In der Richtlinie wird durch einen Rahmen allgemeiner Grundsätze ein 

einheitliches Niveau des Schutzes gegen die Gefährdung durch Karzinogene oder 

Mutagene vorgegeben, um den Mitgliedstaaten die Gewährleistung einer einheitlichen 

Anwendung der Mindestvorschriften zu ermöglichen. Verbindliche Grenzwerte 

berufsbedingter Exposition, die auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich wissenschaftlicher und technischer Daten, festgelegt werden, sind ein 

wichtiger Bestandteil der in der Richtlinie festgelegten allgemeinen Vorkehrungen zum 

Schutz der Arbeitnehmer. 

 

(1a) Die Grenzwerte berufsbedingter Exposition sind Teil der Risikomanagementmaßnahmen 

im Rahmen der Richtlinie 2004/37/EG. Die Einhaltung dieser Grenzwerte berührt nicht 

andere Verpflichtungen der Arbeitgeber gemäß dieser Richtlinie, insbesondere die 

Verringerung der Verwendung von Karzinogenen oder Mutagenen am Arbeitsplatz, die 

Vermeidung oder Verringerung der Exposition der Arbeitnehmer gegenüber Karzinogenen 

oder Mutagenen und Maßnahmen, die zu diesem Zweck durchgeführt werden sollten. 

Diese Maßnahmen sollten, soweit technisch möglich, Folgendes umfassen: die Substitution 

des Karzinogens oder Mutagens durch Stoffe, Gemische oder Verfahren, die für die 

Gesundheit der Arbeitnehmer nicht oder weniger gefährlich sind, die Verwendung in 

einem geschlossenen System oder andere Maßnahmen, durch die das Niveau der 

Exposition der Arbeitnehmer so stark wie möglich verringert werden kann. 

 

(1ab) Durch die in der Richtlinie 2004/37/EG enthaltenen Mindestanforderungen soll der Schutz 

der Arbeitnehmer auf Unionsebene sichergestellt werden. Die Mitgliedstaaten können 

strengere verbindliche Grenzwerte berufsbedingter Exposition festlegen. 
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(1b) Bei den meisten Karzinogenen oder Mutagenen ist es wissenschaftlich nicht möglich, 

Expositionsgrenzen festzulegen, unterhalb deren bei der Exposition keine schädlichen 

Wirkungen auftreten würden. Obgleich die Festlegung der Grenzwerte für Karzinogene 

oder Mutagene bei der Arbeit gemäß dieser Richtlinie die Risiken für die Gesundheit und 

Sicherheit der Arbeitnehmer, die sich aus der Exposition bei der Arbeit ergeben, nicht 

beseitigt (Restrisiko), trägt sie dennoch zu einer erheblichen Verringerung der von dieser 

Exposition ausgehenden Risiken im Rahmen des schrittweisen und zielorientierten 

Ansatzes gemäß der Richtlinie 2004/37/EG bei. Bei anderen Karzinogenen oder 

Mutagenen ist es wissenschaftlich möglich, Expositionsgrenzen zu ermitteln, unterhalb 

deren bei der Exposition nicht mit schädlichen Wirkungen zu rechnen ist. 

 
(1c) Als Höchstgrenzen für die Exposition von Arbeitnehmern gegenüber einigen 

Karzinogenen oder Mutagenen gelten Grenzwerte, die gemäß der Richtlinie 2004/37/EG 

nicht überschritten werden dürfen. Diese Grenzwerte sollten überprüft werden, und es 

sollten Grenzwerte für weitere Karzinogene oder Mutagene festgelegt werden. 

 
(1d) Die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte sollten erforderlichenfalls auf der 

Grundlage der verfügbaren Informationen, einschließlich wissenschaftlicher und 

technischer Daten, überprüft werden. Diese Informationen sollten nach Möglichkeit 

Angaben zu Restrisiken für die Gesundheit der Arbeitnehmer und Stellungnahmen des 

Beratenden Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz einschließen. 

Angaben zu Restrisiken, die auf EU-Ebene veröffentlicht werden, sind eine wertvolle Hilfe 

für die künftige Arbeit zur Begrenzung der Risiken durch die berufsbedingte Exposition 

gegenüber Karzinogenen oder Mutagenen, so auch für künftige Überprüfungen der in 

dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte. 

 
(2) Soll das größtmögliche Maß an Sicherheit gewährleistet werden, so ist es bei einigen 

Karzinogenen und Mutagenen erforderlich, andere Resorptionswege einschließlich der 

Möglichkeit der dermalen Resorption zu berücksichtigen. 

 
(2a) (neu) Bei einigen nicht grenzwertgebundenen Karzinogen ist es nicht möglich, einen 

gesundheitsbasierten Expositionsgrenzwert festzulegen; auf der Grundlage der verfügbaren 

Informationen, einschließlich wissenschaftlicher und technischer Daten, ist es jedoch 

trotzdem möglich, einen Grenzwert für diese Stoffe festzulegen. 
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(3) Der durch den Beschluss 2014/113/EU der Kommission7 eingesetzte Wissenschaftliche 

Ausschuss für Grenzwerte berufsbedingter Exposition (im Folgenden "Ausschuss") 

unterstützt die Kommission insbesondere bei der Auswertung der aktuellen 

wissenschaftlichen Daten und durch den Vorschlag von Arbeitsplatzgrenzwerten zum 

Schutz der Arbeitnehmer vor chemischen Gefahren, die gemäß der Richtlinie 98/24/EG 

des Rates8 sowie der Richtlinie 2004/37/EG auf Unionsebene festgesetzt werden müssen. 

Aus anderen Quellen gewonnene, angemessen belastbare und öffentlich verfügbare 

wissenschaftliche Daten, einschließlich derer, auf die in der Arbeitsunterlage der 

Kommissionsdienststellen – Folgenabschätzung, Begleitunterlage zum Vorschlag für eine 

Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie 

2004/37/EG über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder 

Mutagene bei der Arbeit (SWD(2017)7 final) Bezug genommen wird, wurden ebenfalls 

berücksichtigt. 

 

(4) Gemäß den Empfehlungen des Ausschusses werden gegebenenfalls Grenzwerte für den 

Aufnahmeweg der Atmung als zeitlich gewichtete Mittelwerte für einen Bezugszeitraum 

von acht Stunden (Grenzwerte für die Langzeitexposition) festgelegt und – für bestimmte 

Karzinogene oder Mutagene – als zeitlich gewichtete Mittelwerte für kürzere 

Bezugszeiträume, in der Regel 15 Minuten (Grenzwerte für die Kurzzeitexposition). 

Hinweise "Haut" werden ebenfalls gemäß den Empfehlungen des Ausschusses 

aufgenommen. 

                                                 
7 Beschluss der Kommission 2014/113/EU vom 3. März 2014 zur Einsetzung eines 

Wissenschaftlichen Ausschusses für Grenzwerte berufsbedingter Exposition gegenüber 
chemischen Arbeitsstoffen und zur Aufhebung des Beschlusses 95/320/EG (ABl. L 62 vom 
4.3.2014, S. 18). 

8 Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit 
der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit 
(vierzehnte Einzelrichtlinie im Sinne des Artikels 16 Absatz 1 der Richtlinie 89/391/EWG) 
(ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=RAT&code2=&gruppen=Link:9045/17;Nr:9045;Year:17&comp=9045%7C2017%7C
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=BES&code2=&gruppen=Link:2014/113/EU;Year2:2014;Nr2:113&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:2004/37/EG;Year:2004;Nr:37&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=COM&code2=&gruppen=Code:SWD;Year:2017;Nr:7&comp=7%7C2017%7CSWD
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=BES&code2=&gruppen=Link:95/320/EG;Year2:95;Nr2:320&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:62;Day:4;Month:3;Year:2014;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:62;Day:4;Month:3;Year:2014;Page:18&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:98/24/EG;Year:98;Nr:24&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=RIL&code2=&gruppen=Link:89/391/EWG;Year:89;Nr:391&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXV&ityp=EU&inr=145811&code1=ABL&code2=&gruppen=Code:L;Nr:131;Day:5;Month:5;Year:1998;Page:11&comp=


 

 

9045/17   hm/HS/pg 8
ANLAGE DG B 1C  DE 
 

(5) Es gibt hinreichende Nachweise für die Karzinogenität von Ölen, die zuvor in 

Verbrennungsmotoren zur Schmierung und Kühlung der beweglichen Teile des Motors 

verwendet wurden. Diese gebrauchten Motoröle entstehen bei einem Prozess und werden 

daher nicht gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates9 eingestuft. Der Ausschuss hat festgestellt, dass größere Mengen dieser Öle 

durch die Haut aufgenommen werden können, und ist zu dem Schluss gelangt, dass die 

arbeitsbedingte Exposition perkutan erfolgt; daher empfahl er ausdrücklich die Aufnahme 

des Hinweises "Haut". Zur Begrenzung der dermalen Exposition kann eine Reihe 

vorbildlicher Verfahren angewendet werden, hierzu zählen unter anderem das Tragen von 

persönlicher Schutzausrüstung wie beispielsweise Handschuhe sowie das Entfernen und 

Reinigen kontaminierter Kleidungsstücke. Die uneingeschränkte Befolgung dieser 

Verfahren sowie neu aufkommender vorbildlicher Verfahren könnte dazu beitragen, die 

Exposition zu begrenzen. Es ist daher angezeigt, Tätigkeiten, bei denen eine Exposition 

gegenüber Ölen besteht, die zuvor in Verbrennungsmotoren zur Schmierung und Kühlung 

der beweglichen Teile des Motors verwendet wurden, in Anhang I der Richtlinie 

2004/37/EG aufzunehmen und in Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG durch 

Einfügen des Hinweises "Haut" darauf hinzuweisen, dass größere Mengen über die Haut 

aufgenommen werden können. 

 

(6) Bestimmte polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffgemische (PAK), insbesondere 

solche, die Benzo[a]pyren enthalten, erfüllen die Kriterien für eine Einstufung als 

karzinogener Stoff (Kategorie 1A oder 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

und sind daher Karzinogene im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Die Exposition 

gegenüber solchen Gemischen kann bei Tätigkeiten entstehen, die Verbrennungsprozesse 

beinhalten, unter anderem beispielsweise durch die Abgase von Verbrennungsmotoren und 

durch Hochtemperaturverbrennungsprozesse. Der Ausschuss hat festgestellt, dass größere 

Mengen dieser Gemische durch die Haut aufgenommen werden können. Es ist daher 

angezeigt, in Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG durch Einfügen des Hinweises 

"Haut" darauf hinzuweisen, dass größere Mengen über die Haut aufgenommen werden 

können. 

                                                 
9 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. 

Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und 
Gemischen (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1). 
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(7) Trichlorethylen erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener Stoff (Kategorie 

1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein Karzinogen im Sinne der 

Richtlinie 2004/37/EG. Der Ausschuss hat Trichlorethylen als gentoxisches Karzinogen 

eingestuft. Es ist möglich, auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, einschließlich 

der wissenschaftlichen und technischen Daten, für Trichlorethylen Grenzwerte als zeitlich 

gewichtete Mittelwerte für einen Bezugszeitraum von acht Stunden (Grenzwerte für die 

Langzeitexposition) sowie für kürzere Bezugszeiträume als gewichtete Mittelwerte für 

einen Zeitraum von 15 Minuten (Grenzwert für die Kurzzeitexposition) festzulegen. Der 

Ausschuss hat in Bezug auf dieses Karzinogen festgestellt, dass größere Mengen des Stoffs 

durch die Haut aufgenommen werden können. Es ist daher angezeigt, in Anhang III Teil A 

für Trichlorethylen Grenzwerte für die Lang- und Kurzzeitexposition festzulegen und in 

Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG durch Einfügen des Hinweises "Haut" darauf 

hinzuweisen, dass größere Mengen über die Haut aufgenommen werden können. Im Lichte 

neuer wissenschaftlicher Erkenntnisse werden die Grenzwerte für diesen Stoff fortlaufend 

und besonders sorgfältig überprüft. 

 

(8) 4,4 -Methylendianilin (MDA) erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als karzinogener 

Stoff (Kategorie 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist daher ein 

Karzinogen im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Der Ausschuss ist zu dem Schluss 

gelangt, dass es nicht möglich ist, für dieses nicht grenzwertgebundene Karzinogen einen 

gesundheitsbasierten Expositionsgrenzwert festzulegen. Auf der Grundlage der 

verfügbaren Informationen, einschließlich der wissenschaftlichen und technischen Daten, 

ist es jedoch trotzdem möglich, einen Grenzwert für 4,4 -Methylendianilin festzulegen. Der 

Ausschuss hat in Bezug auf dieses Karzinogen festgestellt, dass größere Mengen des Stoffs 

durch die Haut aufgenommen werden können. Es ist daher angezeigt, in Anhang III Teil A 

einen Grenzwert für 4,4 -Methylendianilin festzulegen und in Anhang III Teil B der 

Richtlinie 2004/37/EG durch Einfügen des Hinweises "Haut" darauf hinzuweisen, dass 

größere Mengen über die Haut aufgenommen werden können. 
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(9) Epichlorhydrin (1-Chlor-2,3-epoxypropan) erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als 

karzinogener Stoff (Kategorie 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist 

daher ein Karzinogen im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Der Ausschuss ist zu dem 

Schluss gelangt, dass es nicht möglich ist, für dieses nicht grenzwertgebundene 

Karzinogen einen gesundheitsbasierten Expositionsgrenzwert festzulegen. Der Ausschuss 

hat festgestellt, dass größere Mengen von Epichlorhydrin durch die Haut aufgenommen 

werden können. Der Beratende Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 

(im Folgenden "ACSH") hat auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich wissenschaftlicher und technischer Daten, einem praktischen Grenzwert 

zugestimmt. Es ist daher angezeigt, in Anhang III Teil A einen Grenzwert für 

Epichlorhydrin festzulegen und in Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG durch 

Einfügen des Hinweises "Haut" darauf hinzuweisen, dass größere Mengen über die Haut 

aufgenommen werden können. 

 

(10) Ethylendibromid (1,2-Dibromethan, EDB) erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als 

karzinogener Stoff (Kategorie 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist 

daher ein Karzinogen im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Der Ausschuss ist zu dem 

Schluss gelangt, dass es nicht möglich ist, für dieses nicht grenzwertgebundene 

Karzinogen einen gesundheitsbasierten Expositionsgrenzwert festzulegen. Der Ausschuss 

hat festgestellt, dass größere Mengen von Ethylendibromid durch die Haut aufgenommen 

werden können. Der ACSH hat auf der Grundlage der verfügbaren Informationen, 

einschließlich wissenschaftlicher und technischer Daten, einem praktischen Grenzwert 

zugestimmt. Es ist daher angezeigt, in Anhang III Teil A einen Grenzwert für 

Ethylendibromid festzulegen und in Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG durch 

Einfügen des Hinweises "Haut" darauf hinzuweisen, dass größere Mengen über die Haut 

aufgenommen werden können. 
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(11) Ethylendichlorid (1,2-Dichlorethan, EDC) erfüllt die Kriterien für eine Einstufung als 

karzinogener Stoff (Kategorie 1B) gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und ist 

daher ein Karzinogen im Sinne der Richtlinie 2004/37/EG. Der Ausschuss ist zu dem 

Schluss gelangt, dass es nicht möglich ist, für dieses nicht grenzwertgebundene 

Karzinogen einen gesundheitsbasierten Expositionsgrenzwert festzulegen. Auf der 

Grundlage der verfügbaren Informationen, einschließlich der wissenschaftlichen und 

technischen Daten, ist es jedoch trotzdem möglich, einen Grenzwert für Ethylendichlorid 

festzulegen. Der Ausschuss hat festgestellt, dass größere Mengen von Ethylendichlorid 

durch die Haut aufgenommen werden können. Es ist daher angezeigt, in Anhang III Teil A 

einen Grenzwert für Ethylendichlorid festzulegen und in Anhang III Teil B der Richtlinie 

2004/37/EG durch Einfügen des Hinweises "Haut" darauf hinzuweisen, dass größere 

Mengen über die Haut aufgenommen werden können. 

 

(12) Um die innere Kohärenz sicherzustellen, ist es angezeigt, die Spalte "Hinweis" in 

Anhang III Teil A der Richtlinie 2004/37/EG und die in dieser Spalte enthaltenen 

Hinweise in Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG zu übertragen. 

 

(13) Die Kommission konsultierte den Beratenden Ausschuss für Sicherheit und 

Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz, der durch den Beschluss des Rates vom 22. Juli 2003 

eingesetzt worden ist. Sie hat außerdem eine zweistufige Anhörung der Sozialpartner auf 

europäischer Ebene gemäß Artikel 154 AEUV durchgeführt. 

 

(14) Diese Richtlinie steht im Einklang mit den in der Charta der Grundrechte der Europäischen 

Union anerkannten Grundrechten und Grundsätzen, insbesondere mit deren Artikel 31 

Absatz 1. 
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(15) Die in dieser Richtlinie festgelegten Grenzwerte werden im Lichte der Durchführung der 

Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung 

chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur 

Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) 

Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 

76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 

2000/21/EG der Kommission10 sowie der Stellungnahmen des ECHA-

Risikobewertungsausschusses und des Ausschusses für sozioökonomische Analyse 

(SEAC) fortlaufend überprüft, um insbesondere den Wechselwirkungen zwischen den 

gemäß der Richtlinie 2004/37/EG festgelegten Grenzwerten und den Dosis-

Wirkungsbeziehungen, Daten über die tatsächliche Exposition und gegebenenfalls DNEL-

Werten (Derived No Effect Levels), die im Rahmen der genannten Verordnung für 

gefährliche Chemikalien festgelegt wurden, Rechnung zu tragen. 

 

(16) Da die Ziele dieser Richtlinie, nämlich die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der 

Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer gegen die besondere Gefährdung durch 

Karzinogene und Mutagene, von den Mitgliedstaaten nicht ausreichend verwirklicht 

werden können, sondern auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind, kann die Union im 

Einklang mit dem in Artikel 5 Absatz 3 des Vertrags über die Europäische Union 

verankerten Subsidiaritätsprinzip tätig werden. Entsprechend dem in Artikel 5 Absatz 4 

EUV genannten Grundsatz der Verhältnismäßigkeit geht diese Richtlinie nicht über das für 

die Verwirklichung dieser Ziele erforderliche Maß hinaus. 

 

(17) Da diese Richtlinie die Gesundheit der Arbeitnehmer an ihrem Arbeitsplatz betrifft, sollte 

die Frist für die Umsetzung dieser Richtlinie zwei Jahre betragen. 

 

(18) Die Richtlinie 2004/37/EG sollte daher entsprechend geändert werden. 

                                                 
7 ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1. 
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(19) Gemäß der Gemeinsamen Politischen Erklärung der Mitgliedstaaten und der Kommission 

vom 28. September 2011 zu erläuternden Dokumenten11 haben sich die Mitgliedstaaten 

verpflichtet, in begründeten Fällen zusätzlich zur Mitteilung ihrer Umsetzungsmaßnahmen 

ein oder mehrere Dokumente zu übermitteln, in denen der Zusammenhang zwischen den 

Bestandteilen einer Richtlinie und den entsprechenden Teilen nationaler 

Umsetzungsinstrumente erläutert wird. In Bezug auf diese Richtlinie hält der Gesetzgeber 

die Übermittlung derartiger Dokumente für gerechtfertigt – 

 

HABEN FOLGENDE RICHTLINIE ERLASSEN: 

 

Artikel 1 

 

Die Richtlinie 2004/37/EG wird wie folgt geändert: 

 

(1) In Anhang I wird folgender Punkt angefügt: 

 

"Arbeiten, bei denen dermale Exposition gegenüber Ölen besteht, die zuvor in 

Verbrennungsmotoren zur Schmierung und Kühlung der beweglichen Teile des Motors 

verwendet wurden." 

 

(2) Anhang III wird entsprechend dem Anhang der vorliegenden Richtlinie geändert. 

 

Artikel 2 

 

(1) Die Mitgliedstaaten setzen die Rechts- und Verwaltungsvorschriften in Kraft, die 

erforderlich sind, um dieser Richtlinie binnen zwei Jahren nach ihrem Inkrafttreten 

nachzukommen. Sie teilen der Kommission unverzüglich den Wortlaut dieser Vorschriften 

mit. 

 

Bei Erlass dieser Vorschriften nehmen die Mitgliedstaaten in den Vorschriften selbst oder 

durch einen Hinweis bei der amtlichen Veröffentlichung auf diese Richtlinie Bezug. Die 

Mitgliedstaaten regeln die Einzelheiten dieser Bezugnahme. 

                                                 
11 ABl. C 369 vom 17.12.2011, S. 14. 
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(2) Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der nationalen Vorschriften mit, 

die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen. 

 

Artikel 3 

 

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der 

Europäischen Union in Kraft. 

 

Artikel 4 

 

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet. 

 

Geschehen zu Brüssel am 

 

Im Namen des Europäischen Parlaments Im Namen des Rates 

 
Der Präsident Der Präsident 

 

____________________ 
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Anhang zur ANLAGE 

 

In Anhang III Teil A der Richtlinie 2004/37/EG werden folgende Einträge eingefügt: 

 

CAS
-Nr. 
(12) 

EG-
Nr.(
13) 

BEZEICHNUNG 
DES 
ARBEITSSTOFFS 

GRENZWERTE 

 

 

 

ÜBERGANGSM
ASSNAHMEN 

8 Stunden(14) 

 

 

Kurzzeit (15) 

 

mg/m3

(16) 
ppm
(17) 

f/ml(18) mg/m3

() 
ppm f/ml  

79-
01-6 

201-
167-
4 

Trichlorethylen 

 

54,7 10 _ 164,1 30 _  

101-
77-9 

202-
974-
4 

4,4 -Methylendianilin 0,08 _ _ _ _ _  

                                                 
12 CAS-Nr.: Chemical Abstract Service Registry Number. 
13 Die EG-Nummer, d. h. die EINECS-, ELINCS- oder NLP-Nummer, ist die offizielle Nummer 

des Stoffes innerhalb der Europäischen Union, wie in Anhang VI Teil 1 Abschnitt 1.1.1.2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt. 

14 Zeitlich gewichteter Mittelwert, gemessen oder berechnet für einen Bezugszeitraum von acht 
Stunden (TWA). 

15 Grenzwert für Kurzzeitexposition (STEL). Grenzwert, der nicht überschritten werden soll, 
soweit nicht anders angegeben, auf eine Dauer von 15 Minuten bezogen. 

16 mg/m3 = Milligramm pro Kubikmeter Luft bei 20 °C und 101,3 kPa (760 mm 
Quecksilbersäule). 

17 ppm = Volumenteile pro Million in Luft (ml/m3). 
18 f/ml = Fasern pro Milliliter. 
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CAS
-Nr. 
(12) 

EG-
Nr.(
13) 

BEZEICHNUNG 
DES 
ARBEITSSTOFFS 

GRENZWERTE 

 

 

 

ÜBERGANGSM
ASSNAHMEN 

8 Stunden(14) 

 

 

Kurzzeit (15) 

 

mg/m3

(16) 
ppm
(17) 

f/ml(18) mg/m3

() 
ppm f/ml  

106-
89-8 

203-
439-
8 

Epichlorhydrin 1,9  _ _ _ _ _  

106-
93-4 

203-
444-
5 

Ethylendibromid 0,8  0,1 _ _ _ _  

107-
06-2 

203-
458-
1 

Ethylendichlorid 8,2  2 _ _ _ _  

 

Die Spalte "Hinweis" in Anhang III Teil A der Richtlinie 2004/37/EG und die in dieser Spalte 

enthaltenen Hinweise werden in Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG übertragen. 
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In Anhang III Teil B der Richtlinie 2004/37/EG werden folgende Einträge eingefügt: 

 

CAS-
Nr. 
(19) 

EG-
Nr.(20) 

BEZEICHNUNG DES 
ARBEITSSTOFFS 

Hinweis(21) 

_ _ Polyzyklische aromatische 
Kohlenwasserstoffgemische, 
insbesondere solche, die 
Benzo[a]pyren enthalten, 
die Karzinogene im Sinne 
der Richtlinie sind 

Haut  

 _ Öle, die zuvor in 
Verbrennungsmotoren zur 
Schmierung und Kühlung 
der beweglichen Teile des 
Motors verwendet wurden 

Haut 

71-43-
2 

200-
753-7 

Benzol  Haut 

79-01-
6 

201-
167-4 

Trichlorethylen Haut 

101-
77-9 

202-
974-4 

4,4 -Methylendianilin Haut 

106-
89-8 

203-
439-8 

Epichlorhydrin Haut 

106-
93-4 

203-
444-5 

Ethylendibromid Haut 

107-
06-2 

203-
458-1 

Ethylendichlorid Haut 

_______________________ 

                                                 
19 CAS-Nr.: Chemical Abstract Service Registry Number. 
20 Die EG-Nummer, d. h. die EINECS-, ELINCS- oder NLP-Nummer, ist die offizielle Nummer 

des Stoffes innerhalb der Europäischen Union, wie in Anhang VI Teil 1 Abschnitt 1.1.1.2 der 
Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt. 

21 Deutliche Erhöhung der Gesamtbelastung des Körpers durch dermale Exposition möglich. 
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